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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.07.1964 

Geschäftszahl 

0602/63 

Rechtssatz 

Ausführungen in Widerlegung des Beschwerdevorbringens, daß sich die Dienstbehörde ihres Kündigungsrechtes 
verschwiegen hätte. 


